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Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage betr. „Information der Bürgerschaft über die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung 
an Windenergieanlagen nach EEG und BürgEnG“ 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Böhme, sehr geehrte Frau Koch, 
 
Ihre o.g. kleine Anfrage vom 25.04.2026 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: 
Im Zusammenhang mit den auf dem Bornheimer Stadtgebiet geplanten Windenergieanlagen be-
steht in der Bornheimer Bürgerschaft ein großes Interesse daran, mehr über die Möglichkeiten 
der finanziellen Beteiligung nach EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) und insbesondere nach 
BürgEnG (Bürgerenergiegesetz) zu erfahren. Beabsichtigt die Stadtverwaltung, hierzu zeitnah 
eine Informationsveranstaltung für die interessierte Bürgerschaft durchzuführen? 
 
Antwort 1: 
Die REA hat in Verbindung mit der Alterric in der Konzentrationszone für Windenergie im Rhein-
tal zwei Genehmigungen für jeweils sechs Windenergieanlagen (WEA) vorliegen. Das Gesamt-
projekt ist in zwei Teilprojekte unterteilt, für die aufgrund ihrer Antragsdaten unterschiedliche ge-
setzliche Grundlagen gelten: 
 
Teilprojekt 1 (Baubeginn Q1 2026): Dieses Teilprojekt unterliegt dem EEG. Das EEG sieht eine 
finanzielle Beteiligung der Stadt vor, gibt jedoch keine direkte Beteiligungsmöglichkeit für Bürge-
rinnen und Bürger vor. Der städtische Haushalt wird mit einer jährlichen Zahlung von rund 
120.000€ in einem Zeitraum von 20 Jahren profitieren. 
 
Teilprojekt 2 (Baubeginn noch nicht definiert): Dieses Projekt fällt unter das BürgEnG, welches 
nach dem EEG im Jahre 2023 in Kraft getreten ist. Neben der kommunalen Teilhabe verpflichtet 
das BürgEnG die Betreiber dazu, der Bürgerschaft Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten. 
Für die Bürgerschaft sind dabei Beteiligungsmöglichkeiten von Nachrangdarlehen in einem Volu-
men von 1,4 Mrd. € oder ein Verkauf von Anteilen an eine Bürgerenergiegenossenschaft in Höhe 
von 700.000€ bzw. ein Beteiligungsvolumen in Höhe von 1,4 Mio. € ebenfalls als Nachrangdarle-
hen vorgesehen. Weitere Details finden sich in Vorlage 055/2026-12 im Ratsinformationssystem. 
 
Da die Bürgerbeteiligung beim zweiten Teilprojekt gesetzlich vorgeschrieben ist, ist eine entspre-
chende Informierung der Öffentlichkeit fest vorgesehen. Der zeitliche Rahmen der Umsetzung 
dieses Abschnitts ist jedoch noch nicht festgelegt, da die Windanlagenbetreiber noch keinen Zu-
schlag im Rahmen der Ausschreibungen der Bundesnetzagentur für Windenergieanlagen an 
Land bekommen haben. Die erste Ausschreibungsrunde 2026 war stark überzeichnet. Der 
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Windenergieanlagenbetreiber plant an den nächsten Ausschreiungsrunden weiter teilzunehmen. 
Erst nach Erteilung des Zuschlags wird der Bau des zweiten Teilprojekts zeitlich terminiert. Die 
Stadtverwaltung wird die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig informieren, sobald die Umset-
zungsphase näherrückt und die Details sowie die Zeitplanung zur finanziellen Beteiligung der 
Bürgerschaft weiter definiert sind. 
 
Frage 2: 
Welche weiteren Formen der Information & Kommunikation zu den Möglichkeiten der finanziellen 
Beteiligung sind seitens der Stadtverwaltung für die Bürgerschaft geplant? 
 
Antwort 2: 
Die Stadtverwaltung nutzt alle ihr zur Verfügung stehende Informationskanäle zur Informierung 
der Öffentlichkeit. Darunter fallen die gängigen Mittel der Presse, aber auch der Kanäle der sozi-
alen Medien. Darüber hinaus sind Informationsveranstaltungen und direkte Kommunikation mit 
den Bürgerinnen und Bürgern Bornheims unverzichtbar und sollen durchgeführt werden. 
 
Frage 3: 
Ab wann sollen die verschiedenen Kommunikations- und Informationsformate starten? 
 
Antwort 3: 
Wie bereits unter Antwort 1 beschrieben, soll eine aktive Informierung der Bürgerinnen und Bür-
ger rechtzeitig vorab des Baubeginns des Teilprojekts 2 stattfinden. Ein genauer Zeitpunkt hierzu 
kann noch nicht festgelegt werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Christian Mandt) 
Bürgermeister 
 
 


